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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1996

Norm

DSt 1990 §41 Abs2

Rechtssatz

Der Vergleich mit dem Kostenersatz nach dem Verwaltungsstrafverfahren ist schon deshalb nicht zulässig, da die

Kosten nicht perzentuell 5xiert, sondern nach Maßgabe des Umfanges und des Ausganges des Verfahrens

festzusetzen sind.
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